
Hausordnung 

§ 1 Geltungsbereich der Hausordnung 
Die Hausordnung gilt für den Besuch der Veranstaltung  Tutticanti, Verein tuttiCanti 2024, p.A. 
Norbert Schaller, Haltli 31, 1716 Oberschrot (im Folgenden nur noch Veranstalter genannt) 
sowie für das Betreten der vom Veranstalter genutzten Veranstaltungsfläche inklusive 
Parkplätzen und Wegen zur Veranstaltungsstätte. 

Mit dem Erwerb der Eintrittskarte (auch Kaufvertrag mit einem Drittanbieter) erkennt der 
Besucher die Gültigkeit dieser Hausordnung an. Dies gilt auch, wenn die Veranstaltungsstätte in 
sonstigen Fällen betreten wird. 

 

§ 2 Hausrecht 
Das Hausrecht obliegt dem Veranstalter. 

Der von ihm eingesetzte Sicherheits- und Ordnungsdienst ist berechtigt, im Namen des 
Veranstalters das Hausrecht auszuüben und durchzusetzen, insbesondere Kontrollen nach 
dieser Hausordnung durchzuführen oder den Verweis und die Verbringung vom 
Veranstaltungsgelände gemäß dieser Hausordnung oder den gesetzlichen Vorschriften 
durchzusetzen. 

 

§ 3 Ton- und Bildaufnahmen 
 Jede Person, die das Veranstaltungsgelände betritt, sei es Innenräume oder Aussenbereich,  
anerkennt, dass sie eine öƯentliche Veranstaltung besucht und erklärt sich damit 
einverstanden, dass von ihr unentgeltlich Ton- und Bildaufnahmen gemacht werden können, von 
welchen mittels direktem oder zeitversetztem Videodisplay, für eine direkte oder zeitversetzte 
Übertragung, Transmission oder Aufzeichnung, mittels Fotos oder anderer Medientechnologien 
unentgeltlich Gebrauch gemacht werden kann.  

Den Besuchern ist auch bewusst und sie sind damit einverstanden, dass aus Gründen der 
Sicherheit aller und zur Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung und 
Gesetzesverletzungen im gesamten Veranstaltungsgelände Videoaufnahmen der 
Zuschauerbereiche gemacht werden.  

Alle Personen, die das Veranstaltungsgelände betreten, willigen unwiderruflich und für alle 
gegenwärtigen und zukünftigen Medien in die unentgeltliche Verwendung ihres Bildes und ihrer 
Stimme für Fotografien, Filme (Laufbilder), Live-Übertragungen, Sendungen und/oder 
Aufzeichnungen von Bild und/oder Ton, die vom Veranstalter oder dessen Beauftragten im 
Zusammenhang mit dem Stadionbesuch oder der Veranstaltung erstellt werden, ein.  

Jede Person, die das Veranstaltungsgelände betritt, anerkennt, dass sie Ton- und/oder 
Bildaufzeichnungen und/oder Beschreibungen des Geländes oder der Veranstaltung, sowie der 
Ergebnisse und/oder Statistiken der Veranstaltung nur zum Privatgebrauch machen kann. Auf 
jeden Fall ist es untersagt, über das Internet, Radio, Fernsehen oder andere gegenwärtige 
und/oder zukünftige Medientechnologien Ton- und/oder Bildmaterial, Beschreibungen, 
Ergebnisse und/oder Statistiken der Veranstaltung ganz oder teilweise zu übertragen oder 
andere Personen bei der Durchführung solcher Aktivitäten zu unterstützen. Die Aktionen sind 
nur oƯiziellen vom Veranstalter autorisierten Personen / Firmen gestattet. 
 

Stand: Mai 2024 


